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§ 374 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

Um Änderung des rechtskräftigen strafgerichtlichen Ausspruches über privatrechtliche Ansprüche wegen neu

aufgefundener Beweismittel sowie um Aufhebung seiner Vollstreckung wegen eines nachgefolgten Tatumstandes

kann außer dem Fall einer aus anderen Gründen statt4ndenden Wiederaufnahme des Strafverfahrens vom

Verurteilten und dessen Rechtsnachfolgern nur vor dem Zivilrichter angesucht werden.

In Kraft seit 31.12.1975 bis 31.12.9999
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